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Ventralblatt
für das

Deutsche Reich.
Herausgegeben

Reichsamte des Innern.

Zu betiehen durch alle Postanstalten und Luchhandlungen.

XXXVII.Jahtgang. Berlin, Mittwoch, den 28. Juli 1900. Nr. 36.

Inh#lt: Zel. und Stenerwesen: Rusführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetze vom 15. Juli 1009. Selte 559

Zell-und Stenerwesen.

Die von dem Bundesrat unter dem 26. Juli 1909 erlassenen Ausführungsbestimmungen zum Reichs-

stempelgesetze vom 15. Juli 1909 und zwar:

I. Ausführungsbestimmungen zu Tarifnummer 1 bis 3 A und zu den 8§P 1 bis 11,

II. Ausführungsbestimmungen zu Tarifnummer 11 (Grundstücksübertragungen) und zu den

59 78 bis 90

werden nachstehend bekannt gegeben.

Berlin, den 26. Juli 1909.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermuth.



J.

Ausführungsbestimmungen
zu

Tarifnummer 1 bis 3 A und zu den 3§ 1 bis 11.

DieAusführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetze (Bekanntmachung vom 15. Juli 1906°)
werden dahin geändert:

1.

l

?5.

Im § 1 Abs. 1 werden hinter dem Worte „Wertpapiere“ die Worte eingefügt: „Gewinmanteil-
schein= und Zinsbogen“.
Die Uberschrift des Abschnitts 1 erhält die Fassung:

„Aktien, Anteilscheine, Kure, Renten- und Schuldverschreibungen, Genußscheine, Gewinn-
anteilschein- und Zinsbogen.“

a) Im 4 b, l find die Worte „inländischer Aktien und Interimsscheine“ zu ersetzen durch
die n Wertpapieren der unter Nr. 1a und h des Tarifs angegebenen Art“.

b) ist die etsteKlammetmttdenWokten»§§184278des paadelsgefeybuchö« zu
treichen

e) Ebenda ist in der zweiten Klammer hinter dem Worte „Aktionären“ einzuschieben: „An-
teilseignern“.

. Im § 6 Satz 1 sind hinter dem Worte „Frist“ die Worte einzufügen: „und, sofern die Zahlung
zu diesem Zeitpunkte nicht eingegangen ist, in Ansehung der späteren Zahlungen spätestens zwei

Wochen nach dem Eingange der Zahlung“.

.Im 8 7 Abs. 1 sowie im §&amp; 8 eingangs ist statt „Tarifnummer le Abs. 2 zu setzen: „Tarif-
nummer 1d Abs.2
Im § 10 Abs. 27) lind die Worte von „sowie“ bis „PFENNIG“ zu ersetzen durch das Wort:

„VERSTEUERT“.

Die Anmerkung zum Abs. 1 des § 10 erhält die nachstehende Fassung:
Die nach den „Ausnahmen“ zur Tarifnummer 1 und 2 des Gesetzes vom 1. Juli 1881 abgestempelten

ausländischen Vertpapiere haben einen Stempelaufdruck erhalten, welcher in einem von einem Kreise um-

gebenen Bierpaß die deutsche Kaiserkrone sowie ein Band mit Angabe des Steuersatzes von 10 Pfeunig oder

50 Pfennig zeigt und dessen Einfassung die Aufschrift „Reichs-Stempel-Abgabe“ und das Unterscheidungs-
Piben, * deirefsenden #bsemprlingspelle trägt (Zisfer 2c Abs. 2 der Ausführungsvorschriften vom

. Ju

Die Abstempelung der inländischen Wertpapiere und der nicht nach den „Ausnahmen“ versteuerten
usländischen Wertpapiere erfolgte mittels eines Stempels, welcher in einem verzierten, aufrechistehenden
echtecke bestand, auf welchem sich der Reichsadler, um denselben in kreisrunder Einfassung die Ausschrift

„Reichs-Stempel-Abgabe“ sowie das Unterscheidungszeichen der betreffenden #bstempelungsstell befand
(Ziffer 26 Abs. 3 der Ausführungsvorschriften vom 7. Juli 18810. Durch die Belanntmachung des Reichs-
lanzlers vom 5. Januar 1883 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 8) wurde ein neuer Stempel ein-

geführt, der außer den drgebachten Merkmalen auf einem gebogenen Bande die Angabe des Steuersatzes
von 5, 2 oder 1 vom Tausend enthielt.

Ein kreisrunder Stempel mit Angabe der Steuersätze. der im übrigen der oben im Abs. 2 gegebenen

Beschreibung entsprach, ist durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 11. Juni 1987 (Zentralblatt

S. 159) eingefüürt. worden, die Abstempelung der Wertpapiere konnte indessen Lach- rit dem in der Bekannt-
machungvom5.Januar 18838 bezeichneten Stempel vorgenommen werden. euersätze, lx“ welthen, defemern zu erfolgen hatte, waren bis zum Inkrafttreten des weden e vom April 1

—

5 Zentralblat S. 979.
*) Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 31. Okiober 1908 (Zentralblatt S. 468).



5, 2 und 1 vom Tausend; später 1 und 1 vom Hundert, 6, b, 4, 2 und 1 vom Tausend, 5 Mark, 3 Mark
und 50 Pfennig, nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 14. Juni 1900: 2 und 2 vom Hundert, 112 Mark,
6 vom Tausend, 1 vom Hundert, 50 Piennig, 15 Mark, 20 Mark, 2 vom Tausend. Das Gesetz vom 8. Juni
1906 hat die Sätze des Gesetzes vom 14. Juni 1900 unverändert gelassen.

Der Prägestempel für ausländische Wertpapiere ist durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
al. Oklober 1908 (Zentralblatt S. 46) vom 1 Juli 190“ ab eingesuhrt. Bis dahin waren für in-- und

ausländische Weripapiere Jlachstempe des gleichen Musters in Gebrauch.
Gemäh Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. April 1891 (Zentralblatt S. 74) ist der Stempel-

aufdruc auf die Stücke
der 4 prozentigen inneren Argentinischen Anleihe vom Jahre 18#8,

1 der 4prozentigen äußeren Argentinischen Anleihe vom Jahre 1688 und
A. der Buenos-Aires-Stadtanleihe vom Jahre 1888

vorübergehend nicht mit roter, sondern mit blauer Farbe bewirkt.

Im § 13 Abs. 1 ist hinter dem Worte „Aktie“ einzuschalten „oder ein nicht vollgezahlter Anteil-
schein“; desgleichen im § 13 Abs. 3 und im § 14 Abs. 2 hinter dem Worte „Aktien“ die Worte
„und Anteilscheine“.

Im § 16 kbin-8 am Schlusse sind die Worte „und des Abgabensatzes“ zu ersetzen durch
VERSTEUERT

10. JIm §&amp; 18 werden solgende Anderungen getroffen:

a) im Abs. 1 wird die zweimalige Angabe „1. Juli 1900“ ersetzt durch „1. August 1909“;

b) der Abs. 2 ist in seinem Eingange wie folgt zu fassen:

(:2) Wird beansprucht, daß für nach dem 31. Juli 1909 ausgegebene inländische
Aktien usw., auf welche vor dem 1. August 1909 Einzahlungen stattgefunden haben,
die Stempelabgabe nach dem Gesetze vom 15. Juli 1909 nur für die vom 1. August

1909 ab geleisteten Einzahlungen, thoben werde, so sind in der Anmeldung derAktien usw. zur Versteuerung
D) im Abs. 5 wird die Angabe „1. Juli 1000% ersetzt durch „1. August 1909“.

11. Hinter dem § 25 werden folgende Bestimmungen eingestellt:

Zur Tarifnummer 3 A und zu den §88 8 bis 10 des Gesetzes.

l g 25a.
(!) Die in Tarifnummer 34A bezeichnete Stempelabgabe ist zu entrichten, bevor die 138. Versteue-

Gewinnanteilschein= und Zinsbogen von inländischen Wertpapieren ausgegeben werden, rung von Ge-

bei Lusönddcchen WVertpapieren bevor die Ausgabe der Gewinnanteilschein= und Zinsbogen wienentein
im Inland erfolgt. insbogen.

2) Bei der ersten Ausgabe ausländischer Wertpapiere gelten die zugehörigen Gewinn- Binsbog

anteilschein= und Zinsbogen als im Ausland ausgegeben, wenn die Papiere an einem
Orte des Auslandes ausgestellt sind; liegt der Ausstellungsort im Inlande, so gelten die
Bogen im Zweifel als im Inland ausgegeben. Geschieht die Ausreichung der Bogen zur
Erneuerung abgelaufener Gewinnanteilschein= und Zinsbogen, so gelten sie nur dann als
im Inland ausgegeben, wenn sie daselbst von dem Aussteller oder dessen mit der Ausgabe
beauftragten Vertreter unmittelbar an den Bezugsberechtigten oder dessen Beauftragten
ausgehändigt werden.

(3) Auf die Nichterfüllung der Steuerpflicht finden die Strafvorschriften des § 2
Abs. 1, 2, auf die gesamtschuldnerische Haftung für die Abgabe im Falle der Nichterfüllung
der Steuerpflicht die Vorschrift des § 2 Abs. 3 des Gesetzes entsprechende Anwendung.

* 25b.

Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 und des § 5 Abs. 2 des Gesetzes finden auf die
Gewinnanteilschein= und Zinsbogen entsprechende Anwendung. Die steuerfreie Abstempelung

der umgetauschten neuen Bogen erfolgt nach den Bestimmungen der vorstehenden 18,
5 20 Abs. 1, Sat 1.

2

vV
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*5 25.

Die versteuernden Gewinnanteilschein- und Zinsbogen sind einer zur Abstempelung
von inländischen Wertpapieren befugten Amtsstelle (§ 1) mit einer doppelt ausgefertigten
Anmeldung nach Muster 4a# vorzulegen.

* 251d.

Auf die Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Abgabe finden die Bestimmungen
des §&amp; 3 und der Anmerkung zu diesem Paragraphen Anwendung. Die Ermittelung des
der Steuerberechnung zu Grunde zu legenden Neunwerts von Rentenverschreibungen hat
nach Maßgabe der Vorschrift in Spalte 4 Abs. 3 der Tarifnummer 2 zu geschehen.

* 25e.

(1) Die Abstempelung der Urkunden erfolgt mittels Maschine durch Aufdrücken des in
§5 57 beschriebenen Reichsstempels mit der Umschrift „VERSTEUERT“ auf die Vorderseite
des Erneuerungsscheins, oder, soweit ein solcher nicht ausgegeben ist, auf die Vorderseite
des zuletzt fällig werdenden Gewinnanteilscheins oder Zinsscheins jedes Bogens.

(2) Die Vorschrift im § 10 Abs. 4 ) findet, soweit möglich, entsprechende Anwendung.

§ 25f.

(1) Auf Antrag und auf Kosten des Steuerpflichtigen kann der Aufdruck des Reichs-
stempels auf die Gewinnanteilschein= und Zinsbogen gemäß § 11 auch bei der Reichs-
druckerei erfolgen.

(2) Mit Zustimmung des Reichskanzlers kann ferner von der obersten Landesfinanz-
behörde unter den erforderlichen Bedingungen und Sicherheitsmaßregeln auch zuverlässigen
Privatdruckereien, welche sich mit dem Drucke von Wertpapieren befassen, gestattet werden,
die bei ihnen gedruckten Gewinnanteilschein= und Zinsbogen auf Antrag und auf Kosten
des Steuerpflichtigen mit dem Reichsstempel zu versehen. Der Antrag auf Abstempelung
ist vom Steuerpflichtigen in der Anmeldung zur Versteuerung bei der Steuerstelle zu stellen,
in deren Bezirke die Druckerei liegt.

5258.
(1) Wird infolge der Leistung weiterer Einzahlungen auf nicht vollgezahlte Wertpapiere

eine weitere Abgabe für die ausgegebenen Gewinnanteilscheinbogen fällig, so hat die Ent-
richtung auf Grund einer binnen 14 Tagen nach dem Ablaufe der für die Einzahlung aus-
geschriebenen Frist in doppelter Ausfertigung einzureichenden Anmeldung nach Muster 4b
zu geschehen.

(2) Der Vorlegung der bereits abgestempelten Urkunden bedarf es nicht. Jedoch sind
die weiteren Einzahlungen stets bei derselben Amtsstelle zur Versteuerung anzumelden,
welche die Abstempelung und Versteuerung der Gewinnanteilscheinbogen bewirkt hat.

(3) Es ist zulässig, bei Vorlegung und Abstempelung der Gewinnanteilscheinbogen die
volle tarifmäßige Abgabe nach Maßgabe des Neunwerts der vollgezahlten Stücke im voraus
zu entrichten. Sofern dies nicht geschieht, hat die Steuerstelle die Erhebung der weiteren
Abgabe aus Anlaß weiterer Einzahlungen auf die Wertpapiere zu überwachen.

5 25h.

Gewinnanteilschein= und Zinsbogen, die nach den Befreiungsvorschriften unter 2, 3
der Tarifnummer 3 A von der Stempelabgabe befreit sind, sind zur steuerfreien Abstempelung
bei der Amtsstelle anzumelden, durch welche die Stücke, für welche die Bogen ausgegeben
werden, abzustempeln sind oder abgestempelt worden sind. Die steuerfreie Abstempelung
geschieht durch Aufdruck des im §57beschriebenen Stempels mit der Umschrift,STENMPELTREI“.

*) Vergl. Fußnote zu Nr. 6.
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5. 25j.

(1) Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche gemäß §&amp; 9
Abs. 1 des Gesetzes Stundung der Abgabe begehren, haben spätestens bei der Anmeldung
(§F 250) der Steuerstelle einen besonderen schriftlichen Antrag einzureichen, aus welchem die
begehrte Stundungsfrist, die Gründe des Stundungsgesuchs und ## soweit eine Anmeldung
nach § 25e noch nicht vorliegt — der für die Höhe der Steuer in Betracht kommende
Sachverhalt zu ersehen sein müssen und dem etwaige Beweismittel für das Vorhandensein
der gesetzlichen Voraussetzungen der Stundung beizufügen sind.

(2) Die Steuerstelle reicht den Antrag und, falls die Stundung erst bei Einreichung
der Versteuerungsanmeldung beantragt ist, eine Abschrift dieser Anmeldung und der Steuer-
festsetzung mit einer gutachtlichen Außerung insbesondere darüber, ob und welche Sicherheits-
leistung im Falle der Gewährung der Stundung zu fordern ist, der Direkliobehörde ein.
Diese prüft den Antrag und legt ihn nebst den Verhandlungen mit einem Gutachten der
obersten Landesfinanzbehörde vor, welche die Entscheidung des Bundesrats herbeiführt.

(a) Die Abstempelung und Wiederaushändigung der eingereichten Bogen kann vor der
Entscheidung des Bundesrats erfolgen, wenn volle Sicherheit für die Abgabe geleistet ist.
Die Grundsätze, nach denen die Sicherheit zu leisten ist, bestimmt die oberste Landesfinanz-
behörde. In diesem Falle hat die Steuerstelle, wenn der Stundungsantrag abgelehnt
wird, die Steuer einzuziehen und die Sicherheit zurückzugeben. Die Sicherheit ist ferner
zurückzugeben, wenn die Stundung ohne Erfordern von Sicherheit bewilligt wird.

(4) Dem Bundesrate bleibt vorbehalten, beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen,
aus Billigkeitsrücksichten auch inländischen Ausstellern von Renten= und Schulverschreibungen
Stundung der Abgabe für in der Zeit bis zum 1. Oktober 1914 ausgegebene neue Zins-
scheinbogen in dem gesetzlichen Umfange zu gewähren.

5 25k.

(1) Wird eine Kürzung der Abgabe auf Grund von S# 9 Abs. 2 des Gesetzes beansprucht,

so ist in der Anmeldung (§ 25c, 52 das Sachverhältmis anzugeben und der Beweis zu
führen, daß in dem der Ausgabe der neuen Gewinnanteilscheinbogen vorhergegangenen
zehnjährigen Zeitraume für die angegebene Anzahl Jahre ein Gewinnanteil nicht gezahlt
worden ist und der im Durchschnitte der zehn Jahre verteilte Gewinnanteil weniger als
4 vom Hundert betragen hat.

(2) Ist der Beweis erbracht, so setzt die Direktivbehörde den Betrag, bis auf den die
Abgabe gekürzt wird, fest und verfügt die Abstempelung gegen Zahlung dieses Betrags.
Die Verfügung wird Beleg zum Anmeldungsbuche.

8 261.

(1) Inländische Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, die keine
Gewinnanteilscheine ausgeben, haben binnen drei Monaten nach der Eintragung der Gesellschaft
oder der Eintragung der Erhöhung des Grundkapitals in das Handelsregister und, sofern
dieser Zeitpunkt vor dem 1. August 1909 liegt, bis zum 31. Oktober 1909 der Steuerstelle,
in deren Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat, eine vorläufige Anmeldung einzureichen,
aus der ersichtlich ist: der Zeitpunkt der Eintragungen, der Betrag der Einlagen auf das
in Aktien zerlegte Grundkapital, im Falle der Erhöhung des Grundkapitals auch der Betrag
der weiteren Einlagen, ferner, soweit die Einlagen nicht voll gezahlt sind, der Betrag und
der Zeitpunkt der Einzahlungen. Zu der vorläufigen Anmeldung kann das Muster 46
benutzt werden. ·

(2) Auf Grund der vorläufigen Anmeldungen hat die Steuerstelle die nach 8 10 des
Gesetzes vorgeschriebene Anmeldung und Versteuerung zu überwachen, die Gesellschaft nötigen-
falls spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Anmeldungsfrist an die Pflicht zur Einreichung
der Anmeldung zu erinnern und im Falle fruchtlosen Ablaufs der Frist das weiter Erforderliche
zu veranlassen.
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5 25m.

(1) Die endgültige Anmeldung und Steuerentrichtung hat seitens der inländischen
Aktiengesellschaften und Rommanditgesellschaften auf Aktien, die keine Gewinnanteilscheine

ausgeben, erstmalig binnen drei Monaten nach Ablauf besenigen zehnjährigen Zeitraums,
der sich — gerechnet von dem Zeitpunkte der Eintragung der Gesellschaft oder der Erhöhung
des Grundkapitals ins Handelsregister — nach dem 1. August 1909 vollendet, und weiter
je in den ersten drei Monaten der folgenden zehnjährigen Abschnitte bei der im g 251
Abs. 1 bezeichneten Steuerstelle zu erfolgen. Die Anmeldung ist nach Muster 4c in
doppelter Ausfertigung einzureichen.

(2) Sind die Einlagen nicht sofort zum vollen Betrag erfolgt, so finden die Bestimmungen
des §5 25g Abs. 1, 3 entsprechende Anwendung Die Versteuerungsanmeldung infolge

44. weiterer Einzahlungen hat nach Muster 4d zu geschehen.

(6) Der Berechnung der Abgabe ist der Betrag der einzelnen auf das Grundkapital
geleisteten Einlagen zugrunde zu legen.

(Auf die weitere Behandlung der Anmeldung, auf die Erhebung und Stundung
der Abgabe finden die Bestimmungen der §§ 25 ff. Anwendung.

(5) Werden in der Zeit, für welche die Abgabe entrichtet ist, nachträglich Gewinn-
anteilscheinbogen ausgegeben, so kommt auf die von den Gewinnanteilscheinbogen zu ent-
richtende Abgabe die früher entrichtete Abgabe verhältnismäßig in Anrechnung. Der in
Anrechnung zu bringende Betrag ist von der Direktivbehörde festzustellen.

§ 25n
I. Über- (1) Sind vor dem 1. August 1909 Zinsbogen zur Erneuerung von Bogen ausgereicht

gangsbestim worden, deren letzter Zinsschein erst nach dem 31. Juli 1909 zahlbar ist, so sind die Zins-
mungen. bogen als nach diesem Zeitpunkt ausgegeben anzusehen. Das Gleiche gilt von vor dem

1. August 1909 ausgereichten Gewinnanteilscheinbogen, wenn das Geschäftsjahr, auf welches
der letzte Gewinnanteilschein des zu erneuernden Bogens sich bezieht, erst nach dem 31. Juli
1909 abschließt. Als Zeitpunkt, in welchem die neuen Bogen ausgegeben sind, ist in diesen
Fällen der Fälligkeitstag des in Satz 1 bezeichneten letzten Zinsscheins oder der Schluß
des in Satz 2 bezeichneten Geschäftsjahres anzusehen.

(2) Bis zum 1. September 1909 sind von den Direktivbehörden Listen derjenigen in-
ländischen Gcsellschaften usw. aufzustellen, welche in der Zeit vom 10. bis 31. Juli 1909

Gewinnanteilschein= oder Zinsbogen zur Erneuerung von nach dem 31. Juli 1909 ab-
laufenden Gewinnanteilschein= oder Zinsbogen ausgegeben haben. Die Listen sind dem
Reichskanzler (Reichsschatzamt) zu übersenden.

Musier

250.

Die Direktivbehörden werden ermächtigt, auf Antrag Gewinnanteilschein= und Zins-
bogen, die zur Erneuerung von vor dem 1. August 1909 abgelaufenen Gewinnanteilschein-
oder Zinsbogen bis zum 31. Juli 1909 zur Ausgabe vom Aussteller bereit gestellt, aber

nicht abgehoben sind, aus Billigkeitsgründen von der Stempelabgabe freizulassen.

12. Dem § 128 wird folgender Abs. 7 hinzugefügt:
Die im Abschnitt VIII und IX für Wertpapiere getroffenen Bestimmungen finden

auf Urkunden der in Tarifnummer 3 A bezeichneten Art entsprechende Anwendung.

13. Im § 139 Abs. 1 ist im ersten Satze hinter „eingezahlten“ einzuschalten „oder gemäß § 9 Abs. 1
des Gecsetzes gestundeten“.

14. Im §. 140 Satz 2 sind die Worte „Anmeldung nach Muster 3 (vergl. 55 17 und 141)“ zu er-
setzen durch „Anmeldungen nach Muster 3 und 4c (vergl. §§ 17, 251 und 141)“.

15. § 141 erhält folgenden zweiten Absatz:

Im Merkbuch ist unter entsprechender Anderung des Vordrucks eine besondere
Abteilung anzulegen zur Ausführung der in § 251 Abs. 2 vorgeschriebenen Uberwachung
der Entrichtung der Abgabe nach Tarifnummer 3 A von den im §10 des Gesetzes be-

zeichneten Gesellschaften.



Wsier48.
Eingegangen den ten 19

Nr.

Nr.

NichtZutreffesdesifl#Kreichen.

des Anmeldungsbuchs.

des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck)

Anmeldung,
betreffend

die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung von Gewinnanteilschein= und

Zinsbogen nach dem Reichsstempelgesetze.

D Unterzeichnete beantrag — unter Beifügung der zugehörigen Wert-

papiere — die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung der anbei folgenden, umstehend

näher bezeichneten Gewinnanteilscheinbogen — Zinsbogen — und damit einverstanden,

daß dem Uberbringer der unten ausgefertigten Empfangsbescheinigung gegen deren Aushändi-

gung nach vollzogener Abstempelung die Bogen — und beigefügten Wertpapiere — zurück.

gegeben werden, sowie daß die Steuerbehörde zur Prüfung der Legitimation des Überbringers
dieser Empfangsbescheinigung zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet sein soll.

, den ten 19

Vor- und Zuname.
(Des Anmeldenden i Wohnort und Wohnung.)

Empfangsbescheinigung.

Die umstehend verzeichneten Gewinnanteilscheinbogen — Zinsbogen = und die zugehörigen

Wertpapiere — sind der unterzeichneten Steuerstelle übergeben und werden nach erfolgter Ab-

stempelung dem Uberbringer dieser Empfangsbescheinigung ausgehändigt werden. Die Steuer-

stelle behält sich das Recht vor, die Legitimation des lberbringers dieser Empfangsbescheinigung

zu prüfen, ist jedoch zu einer solchen Prüfung nicht verpflichtet.

 den ten 19

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Amtsstempelabdruck der Steuerstelle.)
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Anmeldung

Der auszugebenden Bogen Die Bogen
Lau- 9 —— berechtigen

Name Eingezahlt zum Anträge
sende Bezeichnung nach der zugehörigen Wertpapiere L Empfange 6d 9
Jm un — «.-, iitiükdksøkwiauimsd

Wohnort Stück- Drt lausen- I Nenn·dasStücl ins-lässes— Bemerkungen
ine des bcht Gattung und Tag Luch- i wert eein Betrag "—— des

Anmeldenden Beeme) der Reihe sobe. Num- kür fim„ s deunmeldenden
und Emittent Ausferti- stbe mer das Sah

gung Stück von — bis

12 2 8 —I 10 n te«



Stonersestsennug
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Für
us Dem Vetrag Dem Bon dem den Zeitraum

berechnun in Sp. 14 Gesamtbetrag
— 3 s entspricht Abgabebetrag in Spalte 16 in Sp. 11 n

nd somit erahl de Steuer- i si

zu e en eae treten hinzu nach! sind abzusetzen für das Stüt #bgobe Vemerkungen“)
ein Betrag sa#t 6 Tarifnummer8A, nach §5 9 des zu entrichten

dogen] sur das für das Ss. 4 Gesebes (Sr. 18— 18.08 v. 1821)

Stück von Stück von eEr. 20)

u Jehntel! Zehntel, — 4#
2 1 1 16 u. 16 19 „ r r-

*) Über Umrechnungen aus ausländischer in deutsche Währung ißt hier erläuternder Vermerk zu machen.

87
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Eingegangen den i#e#n 19 Muster 4b.

Nr. des Anmeldungsbuchs.

Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung,
betreffend

die Entrichtung einer weiteren Abgabe von Gewinnanteilscheinbogen aus

– Anlaß einer weiteren Einzahlung auf den Nennwert der Stücke.

D Unterzeichnete melde umseitig eine weitere Einzahlung auf Aktien —

Aktienanteilscheine — Reichsbankanteilscheine — Anteilscheine von Kolonialgesellschaften

—Anteilscheine von den Kolonialgesellschaften gleichgestellten Gesellschaften — zum Zwecke

der Erhebung der Reichsstempelabgabe nach Tarifnummer 3 A des Reichsstempelgesetzes an.

t, den ten 19.

RichtZutreffenbesinasKreichen.

sVor- und Zuname.
(Des Anmeldenden 1 Wohnort und Wohnung.)



570

Anmeldung
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Muster 4e.

Eingegangen den ten 19

Nr. des Anmeldungsbuchs.

Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung,
betreffend

die Entrichtung der Reichsstempelabgabe nach Tarisnummer 3A vom Betrage

der Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital inländischer Aktiengesellschaften

oder Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche Gewinnanteilscheine nicht ausgeben.

D Unterzeichnete leg die umseitige Meldung zum Zwecke der Entrichtung der

Reichsstempelabgabe nach Tarifnummer 3A des Reichsstempelgesetzes vor.

, den ten 19—

d

(Des meldeden l 0)
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Stenerfestsetzung
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Muster 44.

Eingegangen den ten 19

Nr. des Anmeldungsbuchs.

Nr. des Einnahmebuchs.

(Ant#stempelabdruck.)

Aunmeldung,
betreffend

die Entrichtung einer weiteren Abgabe nach Tarifnummer 3A des Reichsstempel-

gesetzes vom Betrag einer weiteren Einzahlung auf die Einlagen auf das in Aktien

zerlegte Grundkapital inländischer Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften

auf Aktien, welche Gewinnanteilscheine nicht ausgeben.

D Unterzeichnete melde unseitig eine weitere Einzahlung auf die Einlagen auf

das in Aktien zerlegte Grundkapital der Gesellschaft.

zu zum Zwecke der Erhebung einer weiteren Abgabe nach Tarif-

nummer 3A bes Reichsstempelgesetzes an.

, den ten 19

1 Vor- und Zuname.
(Des Anmeldenden 1 Bohnort. VBohnung.)
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II.

Ausführungsbestimmungen
zu

Tarifnummer 11 (Grundstücksübertragungen) und den §§ 78 bis 90.

Hinter dem § 127 der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetze werden
folgende Bestimmungen eingestellt:

Zu den §8§ 80 bis 85 des Gesetzes.

§5 127a.

1. Form der Abga- Die Verpflichtung zur Entrichtung der in der Tarifnummer 11 bezeichneten Abgabe
enentrichtung, wird erfüllt

a) bei den von Behörden oder Beamten, einschließlich der Notare, aufgenommenen
Verhandlungen und Beurkundungen durch Zahlung des Abgabenbetrags an diese
Behörden und Beamten oder an eine andere von der Landesregierung zu be-

zeichnende Stelle,
b) in den übrigen Fällen durch Zahlung des Abgabenbetrags an eine für die Er-

hebung von Reichsstempelabgaben zuständige Steuerstelle.

8 1276b.

2. Ausländische Ist die Beurkundung des steuerpflichtigen Rechtsvorganges im Auslande erfolgt, so ist
Urkunden. die Versteuerung binnen zweier Wochen nach dem Zeitpunkte zu bewirken, in welchem die Ur-

kunde in das Inland gelangt ist. " 1272.

S. Feststellung der (1) Der Betrag der Stempelabgabe und deren Entrichtung ist von den zur Entgegennahme

Steuerpflicht. der Steuer zuständigen Behörden und Beamten, einschließlich der Notare, auf der Urschrift, Ab-
schrift, Ausfertigung usw. der Urkunde zu vermerken.

(2 Sofern der erforderliche Stempelbetrag sich nicht ohne weiteres aus der Urkunde berechnen

lät, it# mit dem Vermerk oder mit der Kostenberechnung eine kurze Stempelberechnung zuverbinden.

(3) Die Vermerke über die Stempelentrichtung und Sberechmmg sind mit Ort- und Zeit-
angabe zu versehen und unterschriftlich zu vollziehen.

5 127d.

. Jeststellung der (1) Ist die Grundstücksübertragung vom Reichsstempel befreit, so ist dies unter Hinweis
Steuerfreiheit. auf die gesetzlichen Vorschriften, n welche die Steuerfreiheit sich gründet, auf der Urschrift,

Abschrift, Ausfertigung usw. der Urkunde ersichtlich zu machen. Die Bestimmung des § 1270
Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

(2)= Außerdem sind die für die Steuerfreiheit maßgebenden Tatumstände und, sofern die
Befreiungsvorschrift am Schlusse der Tarifnummer 11 in Frage kommt, der Antrag auf Befreiung
von der Abgabe in die Verhandlung aufzunehmen. Von der Erhebung der Abgabe ist nur
abzusehen, wenn die Voraussetzungen der Steuerfreiheit zur Uberzeugung des beurkundenden

Bemin dargetan sind. Andernfalls ist der Steuerpflichtige auf den Erstattungsweg zuverweisen.

#
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5127e.
(1) Behörden und Beamte, einschließlich der Notare, haben die bei ihnen innerhalb eines d. Erhebung der

Monats eingegangenen Stempelbeträge bis zum 10. des folgenden Monats an die Steuerstelle
ihres Bezirkes abzuführen und durch besondere Nachweisung von denjenigen Verhandlungen und
Beurkundungen Mitteilung zu machen, auf die sich die abzuführenden Beträge beziehen.

(2) In die Nachweifung find zugleich alle innerhalb des vorbezeichneten Zeitraums be-
urkundeten Rechtsvorgänge aufzunehmen, für die nach den Vorschriften der Tarifnummer 11 eine
Abgabe nicht zu entrichten ist.

(83) Die Nachweisungen sind in doppelter Ausfertigung einzureichen und mit der Bescheinigung
der Vollständigkeit und Richtigkeit zu versehen. Für sie dienen die Muster 1 und 2.

1277.

(1) der Steuerstelle prüft die Nochwäslare, stellt den Stempelbetrag fest und ver-
einna .

(2)VonderNachweistmgistbieeineAuBfektignngalsBelegzumAnmeldungsbuchezu

nekänckeoty dbie andere — mit Empfangsbekenntnis und Angabe der Buchungsnummer versehen —
zurückzugeben.

8 1278.
(1) Hat die Entrichtung der Steuer unmittelbar an die zuständige Steuerstelle zu erfolgen,

so ist dieser die steuerpflichtige Urkunde in Urschrift und Abschrift vorzulegen. Die Abschrift kann
sich auf den für die Besteuerung wesentlichen Teil der Urkunde beschränken.

(2. Nach Festsetzung und Einzahlung des Abgabenbetrags wird die Urschrift — mit dem
pelverwendungs ke# (§ 12720) versehen —zurückgegeben und die Abschrift als Beleg zum

Anmeldungsbuche genommen. n
127b.

Wird eine die Erhebung der Abgabe zu d der Tarifnummer 11 ausschließende Urkunde
nicht vorgelegt, so hat das Grundbuchamt zu bestimmen, ob und in welcher Höhe vor der Ein-
tragung des neuen Eigentümers Sicherheit zu leisten ist (6 85 Abs. 3 des Gesetzes), und dem-
nht erforderlichenfalls wegen der Sicherstellung das Weitere zu veranlassen. Das Gleiche

gilt, wenn das Veräußerungsgeschäft in der Auflassungsverhandlung oder sonst gerichtlich be-
urkundet ist sowie wenn eine andere stempelpflichtige Urkunde vorgelegt wird, die nicht oder nicht
hinreichend versteuert ist. Wird eine solche andere Urkunde vorgelegt, so ist eine Abschrift des
für die Besteuerung wesentlichen Teiles der Urkunde unter Angabe der geforderten und geleisteten
Sicherheit der Steuerstelle des Bezirkes zu übersenden, die nach Einziehung des Abgabenbetrags
dem Grumdbuchamte wegen Rückgabe der Sicherheit Mitteilung macht.

*127.

#(1) Werden die Abgabenbeträge nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingezhl, so ist die
zwangsweiise Einziehung der Steuer gemäß § 85 Abs. 2 des Gesetzes zu veranlassen. Behörden
und Beamte, einschließlich der Notare, die zur zwangsweisen Einziehung von Geldern nicht befugt
find, haben den Antrag auf zwangsweise Einziehung des Stempels, für jeden steuerpflichtigen
Rechtsvorgang besonders, unter Benutzung des Musters 1 in doppelter Ausfertigung der Steuer-
stelle ihres Bezirkes einzureichen, die alsdann das Weitere veranlaßt.

(2) Wird die Uneinziehbarkeit der Abgabe durch fruchtlose Zwangsvollstreckung festgestellt,
und erscheint ein vertretbares Verschulden eines Beamten ausgeschlossen, so find die Steuerdirektiv-
behörden befugt, den Stempelbetrag niederzuschlagen.

(3) Nach Beitreibung oder Niederschlagung der Abgabenbeträge ist nach § 1271f Abs. 2 mit
der Maßgabe zu verfahren, daß an Stelle des Empfangsbekenntnisses die Niederschlagungs-
bescheinigung tritt.

Zum § 87 des Gesetzes.

8121.

(1) Die Behörden und Beamten, einschließlich der Notare, sindverpfüichtet, in allen Fällen,
in denen sich der Preis oder Wert des Gegenstandes nicht aus den mit den Parteien auf-
genommenen Verhandlungen von selbst ergibt, die Parteien darüber zu vernehmen und die Er-

6

7.

8.
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klärungen in die Verhandlung aufzunehmen sowie die sonst zur Beurteilung der Höhe des Stempels
erforderlichen Angaben zu beschaffen.

(2) Bestimmt sich der Preis oder Wert des Gegenstandes nach dem Eintritte späterer Er-
eignisse oder läßt er sich zur Zeit der Beurkundung aus einem anderen Grunde nicht bemessen,
so ist dies auf der Verhandlung zu vermerken und der Steuerstelle des Bezirkes unter Mitteilung
einer doppelten Ausfertigung der Verhandlung von dem Sachverhalte Kenntnis zu geben. Die
Steuerstelle hat für die Einziehung des zu wenig erhobenen Stempels Sorge zu tragen, die Ein-
ziehung auf den Urkunden zu vermerken und mit diesen nach § 127f Abs. 2 zu verfahren.

(63) Das gleiche Verfahren tritt ein, wenn die für die Preis= oder Wertbemessung gemachten
Angaben hinsichtlich ihrer Richtigkeit den beurkundenden Behörden oder Beamten zu Bedenken
Anlaß geben, insbesondere wenn der als Kaufpreis beurkundete Betrag erheblich hinter dem
Werte des Gegenstandes zurückbleibt.

(4) Ist in einer Urkunde die Übertragung von unbeweglichen und anderen Gegenständen
ohne Angabe der Einzelpreise oder werte verabredet, so sind diese auf der Urkunde zu vermerken,
sofern dies von den Ausstellern verlangt wird und die Frist zur Entrichtung der Abgabe (§ 83
des Gesetzes) noch nicht abgelaufen ist. Andernfalls wird der Gesamtpreis oder wert der
Berechnung der Abgabe zu Grunde gelegt.

5( 1271.

Den Bundesregierungen bleibt überlassen zu bestimmen, ob und inwieweit in denjenigen
Fällen, in denen die Versteuerung nach dem Werte des Gegenstandes zu erfolgen hat, für die
Ermittelung des Wertes die landesgesetzlichen Vorschriften auch hinsichtlich der Reichsabgabe An-
wendung finden sollen. Ebenso bleibt ihnen vorbehalten, wegen einer allgemeinen Nachprüfung
des Wertes der veräußerten Gegenstände Bestimmung zu treffen.

Zum § 79 des Gesetzes.

5 127m.

(1) Die Stempelabgabe ist auf Antrag zu erstatten:

a) wenn ein beurkundeter Rechtsvorgang nichtig oder infolge einer Anfechtung als
von Anfang an nichtig anzusehen ist,

b) wenn ein Zuschlagsbeschluß aufgehoben ist,
c) wenn nach Zahlumg der Abgabe zu d der Tarifnummer 11 eine Urkunde über das

der Veräußerung zu Grunde liegende Rechtsgeschäft vorgelegt wird (Tarifnummer 114
Abs. 3). Ist die Urkunde nicht ordnungsmäßig versteuert, so ist der zu erstattende
Betrag auf den zu der Urkunde erforderlichen Stempel zu verrechnen,

4) im Falle des § 127# Abs. 2 Satz 2.

 Außerdem kann die Erstattung aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, wenn die Aus-

seisng 2 Rechtsgeschäfts unterblieben oder ein Geschäft auf Grund der Wandlung rückgängiggemacht ist.

(8) Im Falle zu a und im Falle des vorhergehenden Absatzes erfolgt die Erstattung unter
Vorbehalt der Wiedereinziehung des Stempels von demjenigen Vertragsschließenden, der bei der
Beurkundung des Geschäfts von den die Nichtigkeit bedingenden Umständen Kenntnis gehabt oder
die unterbliebene Ausführung des Geschäfts oder die Wandlung verschuldet hat.

() Über Anträge auf Erstattung entscheidet die Steuerdirektivbehörde und sofern die Abgabe
vom Grundbuchamt erhoben ist, vorbehaltlich anderweiter Bestimmung der Landesregierung, die
diesem übergeordnete Behörde. Dem Erstattungsantrag ist nur stattzugeben, wenn er innerhalb

eines Jahres vom Zeitpunkte der Zahlung oder Beitreibung derAbdebe ab gestellt worden ist.
Wird der Antrag auf Tatsachen gestützt, die erst nach der Zahlung oder Beitreibung der Abgabe
eingetreten sind, so beginnt die einjährige Frist mit dem Tage, an dem der Antragsteller von
diesen Tatsachen Kenntnis erhalten hat.

(0) Die Erstattung ist auf der Urkunde zu vermerken.

(6) Die näheren Bestimmungen über das Verfahren trifft die oberste Landesfinanzbehörde.
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8 127n.

(1) Wird die Anrechnung des für eine Auflassung oder Umschreibung gezahlten Stempels 11. Abgabenanrech-
nung.

auf denjenigen Abgabenbetrag verlangt, welcher zu einerspäter errichteten Urkunde über das derAuflassung zu Grunde liegendeVeräuherungsgeschft erforderlich ist, so ist die Bescheinigung über

die Zahlung des Stempels vorzulegen.
(2) Ergibt die Prüfung, daß das beurkundete Rechtsgeschäft mit dem der Auflassung oder

Umschreibung zu Grunde liegenden übereinstimmt, so ist auf der Urkunde der bereits entrichtete
Stempelbetrag zu bescheinigen. Ist dieser geringer als der zur Urkunde erforderliche, so ist der
Mehrbetrag nachzuerheben, ist er höher, so ist der Unterschied zu erstatten (S 127m Abs. 10).

(3) Die Anrechnung ist auf der Urkunde zu bescheinigen. Das weitere Verfahren bestimmt
sich nach § 127e.

Zum 3 89 des Gesetzes.

*5127o.
Die Verpflichtung zur Entrichtung der im § 89 des Gesetzes bezeichneten Abgabe wird

erfüllt durch Zahlung des Abgabenbetrags an die zuständige Steuerstelle. Zuständig ist diejenige
Steuerstelle, in deren Bezirk die im § 127p bezeichnete Behörde gelegen ist.

8 127p.

(1) DieFeetzung“ der Abgabe liegt vorbehaltlich anderweitiger Bestimmung der Landes-
regierung denjenigen Behörden ob, denen nach Maßgabe der landesgesetzlichen Bestimmungen
die Beaufsichtigung der Fideikommisse, Lehn- und Stammgüter übertragen ist.

(2) Hierzu haben diese Behörden, soweit nicht die Befreiung des § 84 des Gesetzes Platz
greift, für die beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Fideikommisse, Lehn- und Stamm-
güter am 1. Oktober 1909, für die übrigen alsbald nach deren Errichtung — und in beiden
Fällen späterhin fortlaufend von 30 zu 30 Jahren —den nach den Vorschriften des § 16 des
Erbschaftssteuergesetzes vom 3. Juni 1906 (Reichs-Gesetzbl. S. 620) und den hierzu ergangenen
Ausführungsbestimmungen zu ermittelnden Wert der gebundenen steuerpflichtigen Grundstücke
festzuseten und hiervon die Stempelabgabe zu berechnen.

5 1279.

 (1) Nach Berechnung der Abgabe ist ein Steuerbescheid zu erteilen und dem Zahlungs-
pflichtigen zuzustellen.

(2) Der Steuerbescheid hat zu enthalten:

die Bezeichnung aller gebundenen Grundstücke,
die Feststellung des Wertes der steuerpflichtigen Grundstücke,
die Berechmung der Stempelabgabe,
den Betrag des Stempels,
die Arwehng zur Entrichtung der Steuer an die zu bezeichnende Steuerstelle

innerhalb einer zu bestimmenden Frist.

(3) In dem Steuerbescheid ist dem Steuerpflichtigen gleichzeitig zu eröffnen, daß ihm anheim-
gegeben bleibt, bei der Steuerstelle innerhalb der Zahlungsfrist die Erlaubnis zu erwirken, den
Abgabenbetrag innerhalb eines dreißigjährigen Zeitraums in jährlichen, im voraus zahlbaren
Geldbeträgen von gleicher — zisernmäßng anzugebender — Höte abzutragen.

(4) Die jährliche Tilgungsrente beträgt bei einem Kapital von 100 Mark — unter Annahme
einer Verzinsung von 4 vom Hundert für einen dreißigjährigen Zeitraum — 5/66658 Mark und

berechnet sich im Einzelfalle nach dem Verhältnisse von 100: 5,66468 = Stempelbetrag: x.

(5) Für Anträge auf Erstattung ist die Vorschrift des § 127m Abs. 4 entsprechend an-
zuwenden.

89
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§5 127r.

Gleichzeitig mit der Zustellung des Steuerbescheids an den Zahlungspflichtigen haben
die in § 1270 bezeichneten Behörden Abschrift des Steuerbescheids in doppelter Ausfertigung der
für ihren Sitz zuständigen Steuerstelle zu übersenden, die alsdann wegen Einziehung des Ab-
gabenbetrags das Weitere veranlaßt.

§5 1278.

J Erhebung Wird die ganze Stempelabgabe in einem Betrag entrichtet, so hat die Steuerstelle den
der Abgabe. Abgabenbetrag zu vereinnahmen und die eine Ausfertigung des Steuerbescheids als Beleg zum

Anmeldungsbuche zu nehmen, die andere, mit dem Zahlungsvermerke versehen, an die Behörde
zurückzugeben, die den Steuerbescheid erlassen hat.

* 127t.

4) Überwachung (1) Erfolgt die Tilgung der Steuerschuld in jährlichen Teilzahlungen, so bestimmt die Steuer-

be, Renten- stelle den Fälligkeitstag und überwacht den rechtzeitigen Eingang durch eine Uberwachungsliste
z#ung. nach dem Muster 3.

— (2) Nach Vereinnahmung der ersten Zahlung wird die eine Ausfertigung des Steuerbescheids
Beleg zum Anmeldungsbuche, die andere Beleg für die Überwachungslisiste.

(3) Bei der Vereinnahmung der weiteren Teilbeträge ist eine Eintragung in das An-
meldungsbuch nicht erforderlich. Im Einnahmebuch ist jedoch in der Bemerkungsspalte die ent-

prechen Nummer der Jahreszahlung, z. B. 2. Tilgungsrate, anzugeben.
()Von dem Eingange der letzten Teilzahlung ist derjenigen Behörde, von der der Steuer-

bescheid erlassen ist, Mitteilung zu machen.

« 5 127 u.

Die im § 127p bezeichneten Behörden haben der Steuerstelle von jeder Anderung in der
Person des Besitzers oder im Bestande der der Bindung unterworfenen Grundstücke Mitteilung
zu machen. Bei Einverleibung neuer Grundstücke ist entsprechend der Vorschrift des § 127p zu
verfahren.

Schlußkeltimmungen.5 127
In. lgemeines. Den Vundesregierungen bleibt überlassen z bestimmen, welchen von mehreren Beamten

einer Behörde die mit der Erhebung und Abführung verbundenen Verrichtungen obliegen.

§5 127w.

I.. Grundstücksnber- (1) Für die Dauer von zwei Jahren kann in denjenigen Bundesstaaten, in denen die Fest-
tragungen. stellung und Erhebung von Landesabgaben für die Ubertragung von Grundstücken anderen als

den Steuerbehörden obliegt, im Einverständnisse mit dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) ange-
ordnet werden, daß die Feststellung und Erhebung des Reichsstempels nach denselben Vorschriften
erfolgt wie diejenige der Landesabgabe.

( Die Abführung der eingegangenen Beträge an die Steuerstelle hat in diesem Falle bis
zum 10. eines jeden Monats für den voraufgegangenen Monat unter Angabe der Zahl der
Grundstücksübertragungen zu erfolgen, auf die die abgeführten Beträge sich beziehen. Gleichzeitig
ist Uüber Zahl und Gesamtwert derjenigen Grundstücksübertragungen Mitteilung zu machen, für
die gemäß der Befreiungsvorschrift am Schlusse der Tarifnummer 11 des Gesetzes eine Abgabe
nicht zu entrichten ist.



Eingegangen den 19 Wuster1.

Beleg zu Nr. des Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Nachweisung der Grundstücksfibertragungen
(Tarifunmmer 11abis c zum Beichsstempelgesetze)

für den

Monat 19

&amp;9



 "##· · uschvertrag, gsbe e-

Min Name, Vezeichnung sellchaftsverkag ufw.)
Lau- zeichen 9Stand und Wohnort des b) wesentlicher Ichen der Urkumde, a

— der des weit er für die Stempelberechnung
fende Nummer Grundstücks Betracht kommt (Kaufpreis, Tals

des. Beur-ahlungspflichtigen werte, ausbedungene Leistungen, vor-
Nummer » des Verã oder der behaltene hrfe- Vert der Gegen-

Notariats-umdungs a) des Veräußerers, leistung, Meistgebot, Entgelt usw.),
Registers b) des Erwerbers Berechtigung ) Angabe der Befreiungsgründe,

d) Stempelberechnung

1 2 8 4 5 6
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Betrag Die

des Zahlung
Stempels des

Bemerkungen
Stempels

im im ist erfolgt

einzelnen ganzen am

 —––—’.—  M.

l

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nachweisung wird hiermit bescheinigt.

Datum, Bezeichnung der Behörde usw.

Unterschrift.
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Eingegangen den 19 Muster 2.

Beleg zu Nr. des Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Machweisung der Grundstücksftbertragungen (Auflassungen)
(Tarisanmmer 114 zum BReichsstempelgesetze)

für den

Monat 19
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Bei der

Lau— Tag Bezeichnung Name, Stand und Wohnort Achiessung

fende] Akten- der des angegebener

NumKeichen Ein- aufgelassenen Grundstücks-
des s

mer tragung Grundstücks de wert
Veräußerers Erwerbers

— ; - *

1 2 3 1 5. 6 —–—
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a) Grundsteuerreinertrag,
b) Gebäudesteuer-

nutzungswert,
 ) letzter Erwerbspreis

und Erwerbsjahr,

4) Feuerversicherungs-
summe,

e) Taxwert.
(Die Angaben sind nur

zu machen, soweit sie sich
aus dem Grundbuch er-

7 6 8

Angabe
a) ob Befreiung be-

antragt ist,
und bejahendenfalls

b) ob das Grundstück be-
baut oder unbebaut ist,

JD) ob der Erwerber den

Grundstückshandel
gewerbsmäßigbetreibt,

4) ob der Erwerber ein

Jahreseinkommenvon
mehr als 2000·.K hat

Betrag des

Stempels Die Zahlung
des

Stempels Bemerkungen

im im ist

einzelnen ganzen erfolgt am

 f. l.
10 12 1811

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nachweisung wird hiermit bescheinigt.

Datum, Bezeichnung der Behörde usw.

Unterschrift.





Muster 3.

Uberwachungsliste,
betreffend

die Zahlung der Neichsstempelabgabe für gebundenen Grundbesitz

in jährlichen Geldbeträgen.

Dieses Buch enthält Blätter,

welche von einer mit dem Siegel des Unter-

zeichneten belegten Schnur durchzogen sind.

, den 1 . 19

Geführt von

(Name)

(Dienststellung)

(Name)

(Dienststellung)

Anleitung.

 Die Uberwachungsliste ist fortlaufend zu führen und dauernd bei der Steuerstelle aufzubewahren.

.Für die Eintragung jedes einzelnen Steuerfalls sind 2 Seiten bestimmt.

. Nach vollständiger Erledigung des Steuerfalls ist die Eintragung mit roter Tinte zu durchstreichen.

. Für jede einzelne Eintragung ist ein mit der Eintragungsnummer zu versehendes Belegheft

anzulegen, in das der Steuerbescheid, der Antrag auf Gestattung der jährlichen Rentenzahlung

sowie die sonstigen entstehenden Verhandlungen und Schriftstücke aufzunehmen sind.

ce90.

90“
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a. Betrag Diz ; der Stempel- . le

Lau- Behörde, welche die Name, abgabe Die Mahnm
Abgabe festgesetzt hat, Bezeichnung · Rente it 9

fende b. des gebund Grund Stand und Wohnort b Verag, fäulc zur. - « c alli

Num- Aktenzeichen, es gebundenen Grun des Mügungsrente, FZahlung

mer *l“v besites Zahlungopflichtigen ragund Wonat 5n ist
Datum  der Fälligkei Jahre erfolgt am

des Steuerbescheids der Men 1. M .

2 a *1 — 5. 6

3. 19

a. 19

b.
19

 10
e. —

19

b. 19

— 18

-- — -29.-L.

xc. 19

19

19 19

19

19

19

19

19



Die jährliche Tilgungsrente

ist eingezahlt und gebucht

im. Einnahmebuch

am
unter mit

.

8 9 T 10

U.

Die

Rente

ist fällig

im

Jahre

Die

Mahnung

zur

Zahlung

ist

erfolgt am

12

Die jährliche Tilgungerente

ist eingezahlt und gebucht

im Einnahmebuch

am unter

Nr.
Al. uf.

13 14 15

mit

Bemerkungen.

Seite 5

"al

lbertrag

ausemmen ...
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